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Ämtsblatt

der

Königlichen Regierung zn Düsseldorf.
Stück 35. Jahrgang 188«.

Anhalt der Gesetzsammlung.
803 777. Das zu Berlin am 25. August 1886 aus¬
gegebene 31. Stück der Gesetzsammlung enthält:

Nr. 9155. Verordnung, betreffend die Zuständigkeit
der Verwaltungsgerichte uud den Jnstanzenzug sür
Streitigkeiten, welche nach reichsgesetzlicherVorschrift
im Verwaltungsstreitverfahren zu entscheiden sind. Vom
26. Juli 1886.

Nr. 9156. Verfügung des Justizministers, betreffend
die Anlegung des Grundbuchs für einen Theil des
Bezirks des Amtsgerichts Göttingen. Vom 18. August 1886.
Verordnungen u. Bekanntmachungen

der Central-Behörden.
804. 781. Postanweisungenim Verkehr mit Argentinien.

Vom 1. September ab können nach Buenos-
Aires Zahlungen bis zum Betrage von 100 Pesos
Gold im Wege der Postanweisung durch die
deutschen Postanstalten vermittelt werden.

Aus den Postanweisungen, zu deren Ausstellung For¬
mulare der für den internationalen Postanweisungs¬
verkehr vorgeschriebenen Art zu verwenden sind, ist der
dem Empfänger zu zahlende Betrag vom Absender in
Pesos und Centavos (Goldgeld, oro se11a.äc>) an¬
zugeben ; die Umrechnungauf den hierfür in der Mark-
währuug einzuzahlenden Betrag wird durch die Aufgabe-
Postanstalt bewirkt.

Die P ostanw eisun gsgebühr beträgt 20 Pf. für
je 20 Mark, mindestens jedoch 40 Pf. Der Abschnitt
kann zu schriftlichen Mittheilungen jeder Art benutzt
werden. Ueber die sonstigen Versendungs-Bedingungen
ertheilen die Postanstalten auf Erfordern Auskunft.

Berlin den 26. August 1886.
Der Staatssekretär des Reichs-Postamts:v on Stephan.
LOS 788 Anweisungzur Ausführung des Abschnitts ö. des Reichsgesetzes,
betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in
land- und sorstwirthschaftlichenBetrieben beschäftigten

Personen, vom 5. Mai 1886 (R.-G.-Bl. S. 132).
I. Nach Z. 143 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886

sind die Bestimmungen des auf die Krankenver¬
sicherung bezüglichen AbschnittsL. des Gesetzes mit
dem Tage der Verkündung desselbenin Kraft getreten.
Nach H. 136 Abs. 6, Z. 137 Abs. 3, H. 138, Z. 142
Abs. 4 des bezeichneten Abschnitts sollen die daselbst

Ausgegeben zu Düsseldorf am 4. September 1886.

vorgesehenen Streitigkeiten nach Maßgabe des Z. 12
Abs. 1 bezw. 2 entschiedenwerden. Für das nach
Maßgabe der letztgedachten Vorschriften eintretende
Verwaltungsstreitverfahren ist auf Grund des Gesetzes
vom 27. April 1885 (G.-S. S. 187) durch die Aller¬
höchste Verordnung vom 26. Juli d. I. bestimmt
worden, daß der Bezirks-Ausschußzuständig und gegen
dessen Entscheidungnur das Rechtsmittel der Revision
statthaft ist.

II. In denjenigen Landestheilen, in welchen das
Verwaltungsstreitverfahrennoch nicht besteht, tritt bis
zu dem im Z. 155 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 vorgesehenen
Zeitpunkte an Stelle des Verwaltungsstreitverfahrens,
das Rekursverfahren nach Maßgabe der Vorschriften
der 20, 21 der Gewerbeordnung.

Dementsprechend findet gegen die Entscheidungen der
Aufsichtsbehörde, welche in den unter I bezeichneten
Streitigkeiten ergehen, innerhalb zwei Wochen nach Zu¬
stellung der Entscheidung,der Rekurs an die Regierung,
Abtheilung des Innern, statt. Die Rekursentscheidung
der Regierung erfolgt in öffentlicher Sitzung nach er-
folgter Ladung und Anhörung der Parthcien.

Hat die Regierung als Aufsichtsbehörde in erster
Instanz entschieden, so ist gegen den Bescheid innerhalb
zwei Wochen nach der Zustellung der Antrag auf
mündliche Verhandlung vor derselben Behörde oder
aber Rekurs an den Minister für Landwirthschaft,
Domänen und Forsten zulässig. Wird der erstere An¬
trag gestellt, so hat die Regierung in öffentlicher Sitzung
nach erfolgter Ladung und Anhörung der Partheien zu
entscheiden. Gegen die auf mündliche Verhandlung der
Regierung ergehende Entscheidung ist innerhalb zwei
Wochen nach der Zustellung der Rekurs an den Minister
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten zulässig.

Der Rekurs kann bei der ersten oder bei der Rekurs¬
instanz eingereicht werden.

Hinsichtlich der mündlichenVerhandlung, sowie der
Erhebung und Würdigung des Beweises, sind die Vor¬
schriften in ZZ. 68, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78 und 79
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
30. Juli 1883 sinngemäßzur Anwendung zu bringen.
Die Entscheidung ist in öffentlicher Sitzuug zu ver¬
künden. Die Oeffentlichkeit der Sitzungen kann unter
entsprechenderAnwendung der HZ. 173 bis 176 des
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Gerichtsverfassungsgesetzes ausgeschlvssen oder beschränkt
werden (Z. 21 Nr. 5 der Gewerbeordnung). Baare
Auslagen des Verfahrens (Gebühren für Zeugen und
Sachverständige:c.) fallen dem unterliegenden Theile
zur Last.

III. Die in §.140 des Reichsgesetzes vom 5. Mai
1886 den unteren Verwaltungsbehörden übertragene
Festsetzungdes Werths der Naturalbezüge nach den
Durchschnittspreisenerfolgt durch die Landräthe (Ober¬
amtmänner), — in Städten von mehr als 10 000 Ein¬
wohnern durch die Ortspolizeibehörden, — in der
Provinz Hannover in Städten, auf welche die hanno-
versche revidirte Städteordnung vom 24. Juni 1858
Anwendung findet, mit Ausnahme der in Z. 27 Abs. 2
der Kreisordnung vom 6. Mai 1884 bezeichnetenStädte,
durch die Magistrate.

Berlin, den 26. Juli 1886.
Der Minister des Innern. I. V.: Herrfurth.

Der Minister für Landwirthschaft,Domänen und Forsten:
Dr. Lucius.

Für den Minister für Handel u. Gewerbe: v. Boetticher.
LOK. 791. Für die Turnlehrerinnen-Prüfung, welche
im Herbste 1886 zu Berlin abzuhalten ist, habe ich
Termin auf Donnerstag, den 18. November d. I. und
folgende Tage anberaumt.

Meldungen der in einem Lehramte stehendenBe¬
werberinnen sind bei der vorgesetztenDienstbehörde
spätestens 6 Wochen,Meldungen anderer Bewerberinnen
unmittelbar bei mir spätestens 4 Wochen vor dem
Prüfungstermine unter Einreichung der in Z. 4 des
Prüfungs-Reglements vom 21. August 1875 bezeichne¬
ten Schriftstücke anzubringen.

Berlin, den 12. August 1886.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts-und Medizinal-

Angelegenheiten.I. A.: vi. ^j. Barkhaufen.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Provinzial-Behörden.

807. 776. Der seitherige Zeichenlehrer I. Busch zuHamburg ist von uns zum Zeichenlehrerau dem Real¬
gymnasium zu Mülheim a. d. Ruhr ernannt worden.

Coblenz, den 17. August 1886. 1,. 0. Nr. 6795.
KöniglichesProvinzial-Schulkollegium: v. Puttkamer.
808 774. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat aufGruud der Bestimmung des H. 8 des Statuts der
Rheinischen Provinzial-Hülsskasse den Zinsfuß für die¬
jenigen bei uns hinterlegten Depositen, welche zur Zeit
mit drei Prozent bezw. zwei dreiviertel Prozent und
zwei einhalb Prozent verzinst werden, vom 1. Oktober
188k ab, nnd zwar für die unter Vorbehalt einerviermonatlichen Kündigungsfrist hinterlegten anf zwei
einhalb Pronzent und für die auf kürzere Kündigungs¬
frist hinterlegten auf zwei Prozent herabgesetzt.

Düsseldorf, den 25. August 1886.
Die Direktion der Rhein. Provinzial-Hülsskasse.

809. 778. Das von der General-Versammlung der
NorddeutschenHagel-Versicherungs-Gesellschast in Berlin
nach dem Notariats-Protokoll vom 12. Februar 1886

beschlossene revidirte Gesellschaftsstatutist unter dem
12. Mai d. I. landesherrlich genehmigt worden.

Düsseldorf,den 24. August 1886. I. III. 4980.
Königliche Regierung, Abtheil. des Innern: Büsgen.
810 775. Bei der Rheinsähre zu Volmerswerth istdie II. Klasse des Tarifs vom 7. November 1885
(Amtsbl. 1885 x. 368) eingeführt worden.

Düsseldorf, den 23. August 1886. I. III. 5637.
Königliche Regierung, Abth. des Innern: Büsgen.

8U 784. Polizei-Verordnungzum Schutz der Rhein-Fischerei.
Auf Grund des H. 11 des Gesetzes über die Polizei-

Verwaltung vom 11. März 1850 (G.-S. x>. 265) ver¬
ordnen wir für die Rheinfischereiunseres Bezirks
was folgt:

Z. 1. Schiffer, welche mit ihren Fahrzeugen an solchen
Fischereiplätzenvor Anker liegen oder beigelegt haben,
welche als solche durch je zwei weißgestrichene mit zwei
Querbalken versehene Baaken am Ufer mit unserer Ge¬
nehmigung gekennzeichnetsind, sind verpflichtet, die
halbe Strombreite längs dieser Fischplätzedurch Ab¬
segeln oder Abtreiben zu räumen, sobald sie das Aus¬
fahren der Netze oder die Vorbereitung dazu wahr¬
nehmen.

H. 2. Schiffer, welche in der Fahrt begriffensind,
haben den nach eigener Wahrnehmung oder nach Anrnf
der Fischer ausgelegten oder im Treiben befindlichen
Netzen nach der dem ausgebaakteu Fischplatz gegenüber¬
liegenden halben Strombreite auszuweichen.

K. 3. Es ist verboten, Fischbaakeu der vorbezeichneten
Art ohne unsere Genehmigung oder an anderen, als
den in der Genehmigung vorgesehenen Standpunkten
zu errichten, die Standpunkte eigenmächtig zu verändern,
oder die mit unserer Genehmigung errichtetenBaaken
ohne Erlaubniß des Fischereiberechtigtenzu entfernen.

Z. 4. Zuwiderhandlungen gegen die ZZ. 1 bis 3
werden mit Geldstrafe bis zn 30 Mark oder entsprechender
Haft geahndet.

Mit Bezug auf vorstehende Polizei-Verordnungbringen
wir hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß unter deren
Schutz mit Genehmigung des Herrn Ober-Präsidenten
der Rheinprovinz vorläufig auf Ein Jahr folgende
vorschriftsmäßig bezeichneten Fifchplätze gestellt sind:
1. unterhalb Haus KniPP 500 Meter lang, 2. am
Walsumer Grund 750 Meter lang, 3. unterhalb Grün¬
land 700 Meter lang, 4. unterhalb Hübsch 530 Meter
lang, 5. unterhalb Husen 750 Meter lang.

Düsseldorf, den 21. August 1886, I. III. 5525.
Königliche Regierung, Abth. des Innern: Büsgen.
812. 785. Zufolge Reskripts des Herrn Ministers derauswärtigen Angelegenheiten vom 9. d. M. ist Herr Julius
C. Eversmann an Stelle des Herrn Scheidt, zum Vize-
Konsul der Vereinigten Staaten von Amerika in Düssel¬
dorf ernannt uud in dieser Amtseigenschaftanerkannt
und zugelassen worden.

Düsseldorf, den 28. August 1886. I. I. 1226.
Königliche Regierung, Abth. des Innern: Büsgen.
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8l3 783 Uebersicht ansteckender Krankheiten.
Regierungsbezirk Düsseldorf. Jahr 1386. 34. Jahreswoche vom 15. August bis 21. August.

Kreis.

Cholera.

Zug. Todes¬
fälle.

Pockeu.

Zug. Todes'
fälle.

Barmen . .

Cleve .

Creseld (Land)

do. (Stadt)

Düsseldorf

(Land) . .
Düsseldorf

(Stadt) .

Duisburg .

Elberfeld .

Essen (Land)

do. (Stadt)
Geldern

Gladbach .

Grevenbroich

Kempen

Lennep . .
Mettmann.

Moers . .

Mülheini .

Neuß . .
Rees . .

Solingen .

Summe

Darm- !! Fleck- II

T yph n s.

Rückfall-
Masern.

Zug. Todes¬
fälle.

Zug. Todes¬
fälle. rinn ^Todes-

ZUg- Me,!
Zug- Todes¬

fälle.

Scharlach.
Diph¬

therie^

iTodes-
Zug- Me.

Zug. Todes¬
fälle.

6
133

1

4

9

15

27

21

83

46

7

Kindbett¬

fieber.

Zug- Todes¬
fälle.

1

1

15

2

S

17

4

7

2

61 9 II 53 I 11 II1 > — j! 33 ! 8 jj. 1 j — I, — ! — WS7

Vorstehende Uebersicht wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Düsseldorf, den 26. August 1886. Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.814. 790. Seine Majestät der Kaiser und König
haben Allergnädigst zu genehmigen geruht, daß am
Erntedankfeste, den 3. Oktober d. I., wiederum eine

allgemeine Kollekte in den evangelischen Kirchen zur

Abhülfe der dringendsten Notstände in

der evangelischen Landeskirche und in der

darauf folgenden Zeit auch eine Kollekte in den evan¬

gelischen Haushaltungen durch kirchliche Organe abge¬
halten werde.

Indem wir dies hiermit zur öffentlichen Kenntniß

bringen, empfehlen wir die beiden Kollekten dem Wohl¬

wollen der evangelischen Bewohner unseres Bezirks.

Die Königlichen Steuerkassen unseres Bezirks weisen

wir an, die gesammelten Gelder behufs Ablieferung an
unsere Hauptkaffe in Empfang zu nehmen.

Düsseldorf, den 28. Angust 1886. II. L. 2402.

Königliche Regierung, Abth. für Kirchenverwaltuug und

Schulwesen: von Schütz.

Bekanntmachungen aus Grund des
Reichs-Gesetzes vom 21. Oktober 1878.
8l5 779. Auf Grund der ZH. 11 und 12 des

Reichsgesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen

der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878 (R.-G-

Bl. S. 351) werden hierdurch folgende Drnck-

Büsgen.

schristen, beginnend mit den Worten: 1. Aufruf!

Au die Maurer Königsbergs! Schon seit geraumer Zeit

u. s. w.; 2. Aufruf! An die Metallarbeiter aller

Branchen Königsbergs! Schon seit geranmer Zeit

n. s. w.; 3. Aufruf! An die Schneider Königsbergs!

Schon seit geraumer Zeit u. s. w.; 4. Aufruf! An

die Zimmerer Königsbergs! Schon seit geraumer Zeit

u. s. w. (Verantwortlich G. Slomke, Hiuter-Roßgarten

61L. Druck von H. Suter Nacbfolger, Königsberg i. Pr.),

durch die unterzeichnete Landes-Polizeibehörde verboten.

Gleichzeitig wird die von dem Polizei-Präsidium in

Königsberg vorgenommene Beschlagnahme der bereits ge¬

druckten Exemplare obiger Flugblätter, sowie des

Manuskripts zu einem gleichen Aufruf an die Tapezierer,

Schuhmacher und Tischler Königsbergs aufrecht erhalten.

Königsberg i. Pr., den 24. August 1886.

Der Königliche Regierungs-Präsideut. I. V.: Höpker.

Verordnungen u Bekanntmachungen
anderer Behörden

8tk 782. Die Gewerkschaft des in den Gemeinden

Dümpten und Lippern-Lirich, Kreis Mülheim a. d.

Ruhr gelegenen, nach der Bestätigungsurkunde vom 17.

Mai 1860, durch Konsolidation mehrerer Grubenfelder

entstandenen Steinkohlenbergwerks „Coneordia 1" hat
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mit einer Mehrheit von über drei Viertheilen aller
Kuxe, laut notarieller Urkunde vom 6. April 1886 die
reale Theilung dieses Bergwerks in zwei selbständige
Felder beschlossen und zwar: 1. in den Feldestheil, auf
dem Theilungsrisse mit den Buchstaben L, V, be¬
zeichnet, zur Größe von 277 730 Qu,-Meter unter
Beilegung des Namens „Coneordia III", 2. in den
Feldestheil, auf dem Theilungsrisse mit den Buch¬
staben v, 0, D, ?, 6, ö, I, X, l., N, N, 0, ?,
H R, 8, ?, II bezeichnet, zur Größe von 11 110 071,751
Qu.-Meter unter.BeibehaltungdesNamens„Concordia I."

Unter Hinwcisung auf die 45, 46, 47, 51 des
Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 wird
dies öffentlich bekannt gemacht.

Dortmund, den 25. August 1886. Kgl. Oberbergamt.
817 780. Preußische Nenten-Versicherungs

anstatt.
Der Bürgermeisterei-Sekretär Herr W. Dahmen in

Wanlo hat die Agentur unserer Anstalt niedergelegt.
Berlin, den 25. August 1886.

Direktion der Preußischen Renten-Versicherungsanstalt.
818. 786. Das Winter-Semester 1886/87 beginnt am
Freitag, den 15. Oktober cr., an welchem Tage die
erste Immatrikulation und die Anmeldung der aus den
Ferien zurückkehrenden Studirenden stattfinden wird.

Das Verzeichniß der Vorlesungen ist vom ersten
Pedellen der Akademie zu beziehen.

Münster, den 20. August 1886.
Der z. Rektor der Königlichen Akademie: Niehues.
819. 787. Der Herr Graf Franz von Spee zu Hel-
torf hat auf Grund der landesherrlich genehmigten
Stiftungsurkunde vom 31. März/28. August 1846, Ab¬
schnitt 7 §. 21 eine Anzahl Spließparzellen zum Tax-
werthe von 46 140 Mark 29 Pf. von seinen, in den
GemeindenHuckingen und Eckamp belegenen und zum
Gräflich von Spee'fchen Familien-Fideicommißgehörigen
Grundstückenveräußert und dafür andere Grundstücke
in den GemeindenHuckingen, Angermnnd-Rahm, Lin-
torf, Eggerscheidt und Ratingen zum Werthe von 9088
Mark 77 Pf. inkorporirt, was hierdurch auf Grund
des §. 23 des Kaiserlich Französischen Dekrets vom 1.
März 1808 bekannt gemacht wird.

Düsseldorf,den 24. August 1886. Nr. 355 II.
Königliche Generalkommission für die Rheinprovinz und

die Hohenzollern'schenLande: Grein.

Personal-Eyrontk.
820. 792 Ordens-Verleihnngen.Seine Majestät der Kaiser und König haben Aller-

gnädigst geruht, dem Praktischen Arzt Dr. rasä. Ernenputsch
zu Essen den Rothen Adlerorden 4. Klasse zu verleihen.

Seine Majestät der König haben mittels Allerhöchsten
Erlasses vom 6. d. M. geruht, den nachbenannten
Personen die Annahme und Anlegung der von Seiner
Majestät dem Sultan ihnen verliehenen Orden und
zwar: 1. dem Friedrich Alfred Krupp zu Essen des
MedschidiiS-Ordens II. Klasse; 2. der Ehefrau Friedrich
Alfred Krupp, Margarethe geb. Freiin von Ende daselbst,
des Chefakat-Ordens II. Klasse; 3> den Beamten der
Firma Friedrich Krupp zu Essen, nämlich: s>) dem
Direktor Groß daselbst des Osmauis-Ordens III. Klasse,
d) dem Ingenieur O. E. Richter, sowie o) dem Ingenieur
H. Haedenkamp daselbst des Medschidis-Ordens III. Klasse;
4. dem Bevollmächtigten der Firma Krupp zu Essen,
Karl Menshausen zu Düsseldorf, der silbernen, dem
Jmtiaz-Orden affiliirte Medaille in Gnaden zu gestatten.

L. Kommunal-Verwaltnng.Des Königs Majestät haben den Oberbürgermeister
Zweigert in Guben in Folge der von der Stadtve»
ordnetenversammluug zu Essen a. d. Ruhr getroffenen
Wahl zum Bürgermeister der Stadt Essen a. d. Ruhr,
unter Verleihung des Titels als Oberbürgermeisterauch
für das neue Amt, auf die gesetzlicheAmtsdauer von
zwölf Jahren zu bestätigen geruht.

Die für eine fernere zwölfjährige Amtsdauer er¬

folgte Wiederwahl des Bürgermeisters Langenfeld zu

Hückeswagen ist von uns bestätigt worden.Gemäß Wahl der Stadtverordnetenversammlung zu
Wülsrath vom 3. d. M. ist der Kaufmann Friedrich
Wilhelm Frickenhaus daselbst auf die gesetzlichesechs¬
jährige Am'tsdauer als unbesoldeter Beigeordneter der
Stadt Wülsrath diesseits bestätigt worden.

821. 789. Der Bahnmeister Köpp zu Ratingen ist
am 1. August d. I. nach Düsseldorf versetzt und bis
auf Weiteres der Neubauabtheilung für die Umgestaltung
der Bahnhofsanlagen zu Düsseldorf zur Beschäftigung
überwiesen.— An dessen Stelle ist der Bahnmeister-
Diätar Gatzemeher nach Ratingen versetzt und mit der Ver¬
waltung der 1. Bahnmeisterei Düsseldorf-Höselbeauftragt.

Versetzt sind vom 1. September d. I. ab: Bahn¬
meister Westerich von Vohwinkel nach Mettmann unter
Übertragung der 7. Bahnmeisterei Neanderthal-Dornap
Rh., Bahnmeister Jörns von Mettmann nach Vohwinkel
unter Übertragung der 20. Bahnmeisterei Vohwinkel-
Elberseld-Stb-

Düsseldorf, den 1. September 1886.
Königliches Eisenbahn-Betriebsamt.

Meldung.
822 793. ZusammenstellungStr. der der in den öffentlichen Anzeigern Nr. 133, 134, 135 und 136 zur Besetzung
Betamwn. angezeigten, gegenwärtig vakanten Dienststellen.
5798 Feld- und Forsthütersielle der Bürgermeisterei Hüls. Einkommeneinschließlich Wohnungsgeld¬

zuschuß und Kleidergeld747 Mark. iu 14 Tagen.
5797 Lehrerstellean der evangelischen Volksschulezu Lohmannsheide. Einkommen1200 Mark Gehalt

und 30 bezw. 60 Mark für eigenen Brennbedarf, ferner freie Wohnung mit Garten. 1./10.
5834 Lehrerinstelle an der evangelischenVolksschulezu Mittelhaan. Einkommen1050 Mark Gehalt

und 150 Mark Miethsentschädignng,bei provisorischerAnstellung 150 Mark weniger. —
5835 Hauptlehrerstelle an der evangelischen VoUsschule zu Mittelhaan. Einkommen 1500 Mark

Gehalt und freie Wohnung mit Garten. —
Redigirt im Biireau der Königlichen Regierung. — Gedruckt bei L. Voß Ä Co., Königlichen Hofbuchdruckern in Düsseldorf.
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